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sind, die Fälligkeit des Anspruchs
herbeigeführt wird."

2. Baugesetzbuch § 215 Abs. 1:

„ Unbeachtlich werden

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung
der dort bezeichneten Verfahrens-
und Formvorschriften, 

2. eine unter Berücksichtigung des 
§ 214 Abs. 2 beachtliche Verlet-
zung der Vorschriften über das
Verhältnis des Bebauungsplanes
und des Flächennutzungsplanes
und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beacht-
lichen Mängel des Abwägungs-
vorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres
seit der Bekanntmachung des Flä-
chennutzungsplans oder der Satzung
schriftlich gegenüber der Gemeinde
unter Darlegung des die Verletzung
begründenden Sachverhaltes geltend
gemacht worden sind. Satz 1 gilt ent-
sprechend, wenn Fehler nach § 214
Abs. 2a beachtlich sind.“ 

Öffentliche Bekanntmachungen

Inkrafttreten der 4. Änderung des
Bebauungsplanes Nr. 137 
Teilabschnitt II: Siemensstraße
Die vom Rat der Stadt Münster am 
13. 2. 2008 im vereinfachten Verfahren
gem. § 13 Baugesetzbuch als Satzung
beschlossene 4. Änderung des Bebau-
ungsplanes Nr. 137 Teilabschnitt II wird
gemäß § 10 (3) Baugesetzbuch bekannt-
gemacht.

Mit dem Tage dieser Bekanntmachung
tritt die 4. Änderung des Bebauungs-
planes Nr. 137 Teilabschnitt II in Kraft. 

Bei der Stadtverwaltung Münster, im
Kundenzentrum Planen - Bauen - Um-
welt im Erdgeschoss des Stadthauses 3,
Albersloher Weg 33, kann während der
Dienststunden die Änderung des Bebau-
ungsplanes und die Begründung zur Än-
derung des Bebauungsplanes eingese-
hen werden.

Die Abgrenzung des Bereiches des Be-
bauungsplanes Nr. 137 Teilabschnitt II ist
aus dem abgedruckten Übersichtsplan
Nr. 1 zu ersehen.

Auf die Rechtsfolgen der nachstehenden
Bestimmungen des Baugesetzbuches
und der Gemeindeordnung NW wird hin-
gewiesen:

1. Baugesetzbuch § 44 Abs. 3 Satz 1
und 2 sowie Abs. 4:

"(3) Der Entschädigungsberechtigte
kann Entschädigung verlangen,
wenn die in den §§ 39 bis 42 be-
zeichneten Vermögensnachteile
eingetreten sind. Er kann die Fäl-
ligkeit des Anspruchs dadurch
herbeiführen, dass er die Leis-
tung der Entschädigung schrift-
lich bei dem Entschädigungs-
pflichtigen beantragt.

(4) Ein Entschädigungsanspruch er-
lischt, wenn nicht innerhalb von
drei Jahren nach Ablauf des Ka-
lenderjahres, in dem die in Ab-
satz 3 Satz 1 bezeichneten Ver-
mögensnachteile eingetreten

Übersichtsplan Nr. 1 M. 1 : 15.000
Abgrenzung des Bebauungsplanes 
Nr. 137 Teilabschnitt II
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3. Gemeindeordnung NW 1994 § 7 Abs.
6 Satz 1:

„Die Verletzung von Verfahrens- oder
Formvorschriften dieses Gesetzes
kann gegen Satzungen, sonstige
ortsrechtliche Bestimmungen und
Flächennutzungspläne nach Ablauf
eines Jahres seit ihrer Verkündung
nicht mehr geltend gemacht werden,
es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmi-
gung fehlt oder ein vorgeschriebe-
nes Anzeigeverfahren wurde nicht
durchgeführt,

b) die Satzung, die sonstige orts-
rechtliche Bestimmung oder der
Flächennutzungsplan ist nicht
ordnungsgemäß öffentlich be-
kanntgemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Rats-
beschluss vorher beanstandet
oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel
ist gegenüber der Gemeinde vor-
her gerügt und dabei die verletzte
Rechtsvorschrift und die Tatsache
bezeichnet worden, die den
Mangel ergibt."

Münster, den 21. Februar 2008

Dr. Tillmann
Oberbürgermeister

Planfeststellung für den Neubau
der Landesstraße L 585n (L 585n)
als Ortsumgehung Wolbeck von
Bau-km 0-319 bis Bau-km 6+125
auf den Gebieten der Stadt Müns-
ter und der Stadt Sendenhorst

Mit Planfeststellungsbeschluss der Be-
zirksregierung Münster vom 6. Februar
2008 - Az.: 25.04.01.02-3/034 (L 585n) -
ist der Plan für den Neubau der o. a.
Straßenbaumaßnahme gemäß den 
§§ 38 ff. des Straßen- und Wegegesetzes
Nordrhein-Westfalen in Verbindung mit 
§ 74 des Verwaltungsverfahrensgesetzes
(VwVfG.NRW) festgestellt worden.

Dem Vorhabensträger wurden Auflagen
erteilt.

In dem Planfeststellungsbeschluss ist
über alle rechtzeitig vorgetragenen Ein-
wendungen, Forderungen und Anregun-
gen entschieden worden.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen den Planfeststellungsbeschluss
kann innerhalb eines Monats nach Zu-
stellung Klage beim 

Verwaltungsgericht Münster
Piusallee 38
48147 Münster

erhoben werden. 

Als Zeitpunkt der Zustellung gilt der
letzte Tag der Auslegungsfrist.

Die Klage ist beim Gericht schriftlich zu
erheben. Die Klage muss die Klägerin/
den Kläger, die Beklagte (Bezirksregie-
rung Münster) und den Gegenstand des
Klagebegehrens bezeichnen. Sie soll
einen bestimmten Antrag enthalten. Die
zur Begründung dienenden Tatsachen
und Beweismittel sind innerhalb einer
Frist von sechs Wochen nach Klage-
erhebung anzugeben.

Erklärungen und Beweismittel, die nach
Ablauf der vorgenannten Frist vorge-
bracht werden, kann das Gericht zurück-
weisen und ohne weitere Ermittlungen
entscheiden, wenn ihre Zulassung die
Erledigung des Rechtsstreits verzögern
würde und der Kläger die Verspätung
nicht genügend entschuldigt.

Falls die genannten Fristen durch das
Verschulden eines von der Klägerin/dem
Kläger Bevollmächtigen versäumt werden
sollte, so würde dessen Verschulden der
Klägerin/dem Kläger zugerechnet wer-
den. 

Der Beschluss liegt mit einer Ausferti-
gung des festgestellten Planes 

- im Kundenzentrum Planen - Bauen -
Umwelt, Stadthaus 3, Albersloher
Weg 33, 48155 Münster während der
Dienststunden (durchgehend mon-
tags bis mittwochs 8 - 16 Uhr, don-
nerstags 8 - 18 Uhr, freitags 8 - 13
Uhr), ferner

- in der Bezirksverwaltung Südost, Am
Steintor 50, 48167 Münster während
der Dienststunden (montags bis frei-
tags 8 - 12 Uhr, donnerstags von 
14 - 18 Uhr) sowie

- in der Stadtverwaltung Sendenhorst,
Kirchstraße 1, 48324 Sendenhorst,
während der Dienststunden

vom 25. Februar 2008 bis zum 
10. März 2008 (einschließlich) 

zu jedermanns Einsicht aus.

Der Beschluss gilt mit Ende der Ausle-
gungsfrist allen Betroffenen und denjeni-
gen gegenüber, die Einwendungen erho-
ben haben, als zugestellt (§ 74 Abs. 5
Satz 3 VwVfG).

Bis zum Ablauf der Rechtsbehelfsfrist
kann der Planfeststellungsbeschluss von
den Betroffenen und denjenigen, die
Einwendungen rechtzeitig erhoben ha-
ben, beim Landesbetrieb Straßenbau
NRW, Regionalniederlassung Münster,

Außenstelle Münster, Hörsterplatz 2,
48147 schriftlich angefordert werden.

Münster, 12. Februar 2008

Im Auftrag
gez. Gährken

Bezirksregierung Münster
- 25.04.01.02-3/03 (L 585n) -

Der Planfeststellungsbeschluss wird hier-
mit bekannt gemacht.

Münster, den 18. Februar 2008

Der Oberbürgermeister
I.V.

Schultheiß
Stadtdirektor

Verordnung über die Beförde-
rungsentgelte und -bedingungen
für die von der Stadt Münster
zugelassenen Taxen
vom 18. 2. 2008
Auf Grund des § 51 Abs. 1 - 5 des Per-
sonenbeförderungsgesetzes vom 8. 8.
1990 (BGBl. I S. 1691), zuletzt geändert
durch Artikel 292 der Verordnung vom
31. 10. 2006 (BGBl. I S. 2407), und des 
§ 4 Nr. 2 der Verordnung über die zu-
ständigen Behörden und über die Er-
mächtigung zum Erlass von Rechtsver-
ordnungen nach dem Personenbeförde-
rungsgesetz vom 30. 3. 1990 (SGV. NW.
92) hat der Rat der Stadt Münster am 
13. 2. 2008 folgende Verordnung be-
schlossen:

§ 1
Geltungsbereich

Diese Verordnung gilt für Personenbeför-
derungen mit den von der Stadt Münster
zugelassenen Taxen auf dem Gebiet der
Stadt Münster.

§ 2
Berechnung der Beförderungsentgelte

(1) Als Beförderungsentgelte sind unter
Verwendung eines geeichten Fahr-
preisanzeigers (Taxameteruhr) zu
berechnen:

1. In der Zeit von 6.00 Uhr bis 
22.00 Uhr

a) ein Grundbetrag von 2,40€

b) zusätzlich 0,10 € für jede besetzt
gefahrene Strecke von 66,67 Me-
tern (1,50 €/km).

2. In der Zeit von 22.00 Uhr bis 
6.00 Uhr sowie an Sonn- und
Feiertagen ganztägig

a) ein Grundbetrag von 2,50 €

b) zusätzlich 0,10 € für jede besetzt
gefahrene Strecke von 62,50 Me-
tern (1,60 €/km).



3. Für die Beförderung von mehr als
vier Fahrgästen durch ein Groß-
raumfahrzeug erhöht sich der
Grundbetrag um 4,00 €.

4. Für die Mitnahme eines oder meh-
rerer Fahrräder auf einem Trage-
system wird ein Zuschlag in Höhe
von 3,00 € erhoben.

5. Für Wartezeit beträgt die Gebühr
0,10 € für jede Teilzeit von 18 Se-
kunden (20,00 €/Stunde).

(2) Der Fahrpreisanzeiger ist, soweit in 
§ 4 Abs. 2 nicht etwas anderes be-
stimmt ist, einzuschalten, sobald der
Fahrgast eingestiegen ist.

(3) Tritt der Besteller nach erfolgter An-
fahrt der Taxe und der Anzeige gem.
§ 4 Abs. 1 Satz 1 vom Vertrag aus
Gründen zurück, die der Unternehmer
nicht zu vertreten hat, so ist der je-
weils gültige Grundbetrag für die An-
fahrt zu berechnen.

Der Fahrpreisanzeiger ist nach Erhalt
dieses Entgeltes zur Registrierung
des Betrages einzuschalten und
sofort wieder auszuschalten.

Tritt der Besteller erst später vom
Vertrag zurück oder wird die Beför-
derung vom Fahrer nach § 4 Abs. 3
verweigert, so ist der vom Fahrpreis-
anzeiger ausgewiesene Betrag zu
berechnen.

(4) Bei Beendigung der Fahrt schaltet
der Fahrpreisanzeiger nach 10 Meter
Fahrstrecke in der Stellung „Kasse“
automatisch in die Stellung „Frei“. Bei
der Fortsetzung der Fahrt durch einen
Fahrgast wird der Fahrpreisanzeiger
innerhalb von 10 Meter manuell in
den zuletzt gültigen Tarif geschaltet.

(5) Auf Verlangen ist dem Fahrgast eine
Quittung auszustellen.

(6) Sondervereinbarungen für den
Pflichtfahrbereich im Sinne des § 51
Abs. 2 des Personenbeförderungs-
gesetzes sind der Genehmigungsbe-
hörde anzuzeigen.

§ 3
Vorschuss

Der Fahrer kann vom Fahrgast einen
oder mehrere Vorschüsse bis zur Höhe
des voraussichtlichen endgültigen Beför-
derungsentgeltes gegen Quittung verlan-
gen und die Erfüllung des Beförderungs-
auftrages von der Zahlung abhängig
machen.

§ 4
Abholung an einer vereinbarten
Einsteigestelle

(1) Ist die Taxe zu einer vereinbarten
Einsteigestelle gefahren, so hat der
Fahrer dem Fahrgast die Ankunft

sofort, bei Vorbestellung frühestens
zur vereinbarten Zeit, anzuzeigen. Ist
der Fahrgast dort nicht zu finden, so
kann die Taxe für einen neuen Auftrag
bereitgestellt werden.

(2) Der Fahrpreisanzeiger ist sofort nach
der Anzeige der Ankunft einzuschal-
ten.

(3) Ist der Fahrgast zehn Minuten nach
der Anzeige der Ankunft nicht einge-
stiegen, so kann die Beförderung ver-
weigert werden, wenn bei der Anzei-
ge darauf hingewiesen worden ist.
Danach kann die Beförderung mit ei-
ner Kündigungsfrist von fünf Minuten
verweigert werden.

§ 5
Wartezeiten

Wird die Beförderung auf Wunsch des
Fahrgastes für mehr als 15 Minuten
unterbrochen, so kann der Fahrer die
weitere Beförderung verweigern.

§ 6
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 61
Abs. 1 Nr. 4 des Personenbeförde-
rungsgesetzes handelt, wer vorsätz-
lich oder fahrlässig 

1. als Unternehmer den Vorschriften
dieser Verordnung über die Be-
rechnung der Beförderungsent-
gelte (§ 2)

2. als Fahrer den Vorschriften dieser
Verordnung über die Abholung an
einer vereinbarten Einsteigestelle
(§ 4 Abs. 1)

zuwider handelt.

(2) Ordnungswidrigkeiten können gemäß
§ 61 Abs. 2 des Personenbeförde-
rungsgesetzes mit einer Geldbuße bis
zu 5.000,00 € geahndet werden, es
sei denn, sie sind nach einer anderen
Vorschrift mit Geldbuße bedroht.

§ 7
Übergangsbestimmungen

Die Fahrpreisanzeiger sind innerhalb von
zwei Wochen nach in Kraft treten dieser
Verordnung auf den neuen Tarif umzu-
stellen. Während der Übergangszeit sind
die Beförderungsentgelte bei den Taxen,
deren Fahrpreisanzeiger noch nicht um-
gestellt wurden, nach der gefahrenen
Strecke zu berechnen. Der Fahrgast ist
darauf hinzuweisen.

§ 8
In Kraft treten, außer Kraft treten

Diese Verordnung tritt drei Wochen nach
ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt in
Kraft. Am selben Tag tritt die Verordnung
über die Beförderungsentgelte und -be-
dingungen vom 17. 3. 2005 (Amtsblatt
Nr. 5 vom 24. 3. 2005, S. 39) außer Kraft.

Die vorstehende Verordnung wird hiermit
öffentlich bekannt gemacht.

Auf die Rechtsfolgen des § 7 Abs. 6 Satz
1 GO NW wird hingewiesen. Diese Be-
stimmung lautet wie folgt:

§ 7 Abs. 6 Satz 1

Die Verletzung von Verfahrens- oder
Formvorschriften dieses Gesetzes kann
gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche
Bestimmungen und Flächennutzungs-
pläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer
Verkündung nicht mehr geltend gemacht
werden, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung
fehlt oder ein vorgeschriebenes
Anzeigeverfahren wurde nicht durch-
geführt, 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtli-
che Bestimmung oder der Flächen-
nutzungsplan ist nicht ordnungsge-
mäß öffentlich bekannt gemacht wor-
den,

c) der Bürgermeister hat den Ratsbe-
schluss vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist
gegenüber der Gemeinde vorher ge-
rügt und dabei die verletzte Rechts-
vorschrift und die Tatsache bezeich-
net worden, die den Mangel ergibt.

Münster, den 18. Februar 2008

Der Oberbürgermeister
Dr. Tillmann

Rat der Stadt Münster
Feststellung einer Nachfolgerin

Als Mitglied des Rates der Stadt Münster
ist

Herr Christof Hoffmann (GRÜNE)

mit Ablauf des 12. 2. 2008 ausgeschie-
den.

Nachfolgerin nach der Liste der Ersatz-
bewerber (Reserveliste) ist

Frau Karina Kuschewski, 
Ernst-Wiechert-Str. 57, 48161 Münster.

Gemäß § 45 Abs. 2 des Gesetzes über
die Kommunalwahlen im Lande Nord-
rhein-Westfalen, Kommunalwahlgesetz
(KWahlG), in der Fassung der Bekannt-
machung vom 30. 6. 1998 (GV. NRW.
S. 454, ber. S. 509 und 1999 S. 70), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 9. Ok-
tober 2007 (GV. NRW. S. 374), habe ich
die Nachfolgerin mit Wirkung vom 13. 2.
2008 festgestellt und mache dies hiermit
öffentlich bekannt.

Gegen die Entscheidung kann gemäß 
§ 45 (2) i. V. m. § 39 (1) KWahlG
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- jede/r Wahlberechtigte des Wahlge-
bietes,

- die für das Wahlgebiet zuständige
Leitung solcher Parteien und Wähler-
gruppen, die an der Wahl teilgenom-
men haben, sowie

- die Aufsichtsbehörde

binnen eines Monats nach Bekanntgabe
Einspruch erheben. Der Einspruch ist
schriftlich oder mündlich zur Nieder-
schrift beim Stadtdirektor als Wahlleiter,
Stadt Münster, (Postanschrift: 48127
Münster) zu erklären.

Ein Nachtbriefkasten (Fristwahrung) be-
findet sich am Stadthaus 1, Klemens-
straße 10.

Der Einspruch kann auch direkt beim
Amt für Bürgerangelegenheiten - Wahl-
amt - (Postanschrift: Stadt Münster, Der
Oberbürgermeister, Amt für Bürgerange-
legenheiten - Wahlamt - 48127 Münster,
Hausanschrift: Klemensstraße 10, 48143
Münster) erhoben werden. 

Münster, den 18. Februar 2008

Stadt Münster
Stadtdirektor als Wahlleiter

Hartwig Schultheiß

Veränderungen im Aufsichtsrat
der Stadtwerke Münster GmbH
Gem. § 52 GmbH-Gesetz geben wir fol-
gende Änderungen in unserem Aufsichts-
rat bekannt:

Ausgeschieden ist Herr Rolf Klein. Er ist
seit dem 12. 12. 2007 nicht mehr Auf-
sichtsratsmitglied.

Neu im Aufsichtsrat ist Herr Robert Otte.

Münster, den 7. Februar 2008 

Stadtwerke Münster GmbH
Dr. Norbert Ohlms 
ppa. Norbert Frankemölle


